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Ministerium für Bildung | Postfach 32 20 | 55022 Mainz  
 
Herrn 
Hans Peter ███  
per E-Mail 
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Ihre Anfrage nach dem Landestransparenzgesetz  

Sehr geehrter Herr ███ , 

ich bestätige den Empfang Ihrer E-Mail-Eingabe vom 30.10.2023, mit der Sie um Zu-
sendung der dem Ministerium für Bildung übersandten Stellungnahme des 19.  
Landeselternbeirats zur Inklusions- und Förderschulordnung sowie der dazu gehöri-
gen Kommunikation in digitaler und schriftlicher Form bitten. Ihre Anfrage wird als An-
trag nach §§ 2 Abs. 2, 11 Landestransparenzgesetz (LTranspG) behandelt.  

Die Stellungnahme des Landeselternbeirats vom 17.07.2023 ist als Anlage beigefügt. 
Darüber hinaus gehende Kommunikation in digitaler oder schriftlicher Form liegt nicht 
vor.  

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben.  

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzu-
rufen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG).  

Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die Daten-
schutz-Grundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu ma-
chen.  
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Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Ministerium für Bildung, Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz, schriftlich, in elektro -
nischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Nieder -
schrift erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez.: 

███ ▍██████▍
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